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Ihr Antrag nach den Informationszugangsgesetzen vom 04.07.2019

Sehr geehrter HerrFilter,

auf Ihren o.g. Antrag ergeht nach $ 7 Abs. 1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) folgender

Bescheid

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei.

Begründung:

I.

Mit oben genanntem Schreiben beantragten Sie beim Bundesinstitut für Risikobewertung

(BfR) die nachstehendenInformationen:

„Informationen zu sämtlichen meldepflichtigen Geschenken, die aktuelle und ehema-

lige Mitarbeiter Ihrer Behörde während des Jahres 2018 mit Bezug zu Ihrem Amt er-
halten haben, aus denenfolgende Angabenhervorgehen:

 

- Art des Geschenkes
- Wert

- Verwendung"
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Nach 8 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behör-

den des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. $ 2 Nr. 1 S. 1 IFG

definiert amtliche Informationen als jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, un-

abhängig von der Art ihrer Speicherung.

Soweit sich Ihr Antrag auf die Meldungen von Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäf-

tigten über erhaltene Geschenke sowie die dazugehörige Korrespondenzselbst bezieht, ist

ein Anspruch nach $ 5 Abs. 1 IFG ausgeschlossen. Die genannten Meldungen und die ent-

sprechenden Schreiben an die Meldenden sind Bestandteil der jeweiligen Personalakten.
DerInhalt dieser Akten unterliegt dem Schutz des 8 5 Abs. 2 IFG, wonach dasInformations-

interesse bei Informationen aus Unterlagen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis

eines Dritten im Zusammenhangstehen, stets zurückzustehen hat.

Soweit sich Ihr Antrag auf Auswertungen zu den Meldungen über Geschenke bezieht, be-

steht nach $ 1 Abs. 1 S. 1 IFG kein Anspruch. Auswertungen über Art, Wert und Verwen-

dung von Geschenken, die Beschäftigte bzw. ehemalige Beschäftigte dem BfR im Jahr 2018

meldeten, existieren nicht. Ein Anspruch auf die Beschaffung von Informationen besteht

nach dem IFG aber gerade nicht. Ihr Antrag ist daher abzulehnen.

Gemäß 8 10 Abs. 1 S. 1 IFG werden Gebühren und Auslagenfür individuell zurechenbare

öffentliche Leistungen erhoben. Die Nebenentscheidung, wonach vorliegend die Entschei-

dung auslagen- und gebührenfrei ergeht, folgt aus dem Umstand, dass für ablehnende Aus-

gangsbescheide nach der Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) keine Auslagen und

Gebühren vorgesehensind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben

werden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
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Anhang: Verwendete Rechtsvorschriften:

IFG Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), das

durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154)

geändert wordenist.

IFGGebV Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBl. IS. 6), die durch

Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154) geän-

dert wordenist.

 


